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3 Maßnahmen zur Energieeinsparung 
durch Sekundärenergienutzung. These 
Maßnahmen sind dadurch charakteri
siert, daß für einen eingesparten Ener
gieträger eine Sekundärenergieart nach 
Buchst, q eingesetzt wird. Auszuwei
sen sind die eingesparte (positiv) Ener
gieträgermenge und die eingesetzte (ne
gativ) Menge der Sekundärenergieart 
sowie die Energiemenge (SUM-ET, ET- 
Nr. 99) des eingesparten Energieträgers. 
Beim Wärmepumpen’einsatz ist zusätz
lich die eingesetzte (negativ) Elektro
energie auszuweisen. Sie wird als Ener
gie von der eingesparten Energiemenge 
(SUM-ET) abgesetzt.

4 Maßnahmen der Energieeinsparung 
durch objektkonkrete Einzelmaßnah
men zur Energieverlustminderung ge
mäß Festlegungen Buchst, u, die nicht 
unter die Maßnahmekategorien 2 und 3 
fallen. Auszuweisen sind die eingespar
ten Energieträgermengen, die einge
sparte Energie (SUM-ET, ET-Nr. 99) 
und beim Wärmepumpeneinsatz zur 
Umweltenergienutzung zusätzlich die 
eingesetzte (negativ) Elektroenergie zur 
Energieeinsparung. Letztere wird als 
Energie von der eingesparten Energie
menge (SUM-ET) abgesetzt.

5 Maßnahmen zur bilanzwirksamen Ener
gieeinsparung, die nicht unter den 
Maßnahmekategorien 2 bis 4 ausgewie
sen sind, objektkonkret oder aber zu
sammengefaßt für den Betrieb nach der 
Signierung der Maßnahmearten (Haupt
prozesse) entsprechend Buchst, h und 
der Signierung der ELN-Nr. der No
menklatur der energieintensiven Er
zeugnisse entsprechend Büchst, j. Der 
Anteil der zusammengefaßten Einzel
maßnahmen darf 20 % der Zielstellung 
zur Energieeinsparung im Betrieb nicht 
überschreiten.

b) Buchst, j wird wie folgt neu gefaßt:
j) In Spalte 5 ist als Nummer des Planungs

normativs die ELN-Nr. des Erzeugnisses 
(bzw. der Leistung) einzutragen, das von 
der Rationalisierungsmaßnahme betrof
fen wird. Die in der Nomenklatur der 
energieintensiven Erzeugnisse aufgeführ
ten Verfahrensnummern sind jeweils in 
der achten Stelle auszuweisen.

c) In Buchst, o werden die ersten beiden Sätze 
wie folgt neu gefaßt:
In Spalte 9 ist eine der folgenden Schlüssel
nummern der Nomenklatur der entscheiden
den energetischen Ausrüstung (Anlagen, Aus
rüstungen und Materialien) für die Maßnah
mekategorien 3 und 4 einzutragen, die zur 
Rationalisierung der Energieanwendung be
nötigt wird.

d) Buchst, p wird wie folgt neu gefaßt:
p) In Spalte 10 ist für alle Maßnahmen der 

Kategorie 3 und für ausgewählte Maß
nahmen der Kategorie 4 (Wärmepumpen 
zur Nutzung der Umweltenergie Schlüs- 
sel-Nr. 410 bis 419 und Strahlplattenheiz

körper Schlüssel-Nr. 485) die Anzahl in 
Stück der benötigten energetischen Aus
rüstungen (Anlagen, Ausrüstungen und 
Materialien) ohne Kommastelle einzu
tragen. Es sind nur Zahlen mit maximal 
3 Ziffern einzutragen.

Dabei gilt folgende Verschlüsselung:

Abhitzekessel 1 t/h = 1 Stück 
Strahlplattenheizkörper 1 m2 = 1 Stück 
Großwärmepumpen 220 kW = 1 Stück 
Kleinwärmepumpen 1 Stück ^ 1 Stück.

e) Buchst, q wird wie folgt ergänzt:

Für die abgegebene Wärmeenergie aus Se
kundärenergienutzung (WAE — AB) in GJ 
bzw. TJ ist die Energieträgernummer 49 zu 
verwenden.

f) Der Buchst, s wird wie folgt neu gefaßt:
'S) In den Spalten 15 und 16 sind für jede 

Maßnahme die freigesetzten oder einge
sparten bzw. die eingesetzten Mengen der 
Energieträger und bei der Maßnahmeka
tegorie 3 zusätzlich die Mengen der ein
gesetzten Sekundärenergiearten im Plan
jahr und für 12 Monate nach voller 
Wirksamkeit der Maßnahme einzutragen. 
Eingesetzte Energieträger- bzw. Energie
mengen und die Mengen der eingesetzten 
Sekundärenergiearten sind mit einem Mi
nuszeichen zu versehen. Reichen die zur 
Verfügung stehenden 4 Ziffern nicht aus, 
ist die nächsthöhere Maßeinheit zu ver
wenden. Für jede Maßnahme sind die 
freigesetzten oder eingesparten bzw. die 
eingesetzten Energieträger einzeln einzu
tragen und zusätzlich die Summe der 
Energiemengen (Kurzzeichen: SUM-ET, 
Schl.-Nr. 99) der im Betrieb eingesparten 
Energieträger im Planjahr und für 12 Mo
nate nach voller Wirksamkeit der Maß
nahmen auszuweisen. Die Energiemenge 
eines Energieträgers ist durch Multiplika
tion der Energieträgermenge mit dem 
Heizwert des Energieträgers zu ermitteln. 
Speziell ist einzutragen:

Maßnahmekategorie 2

— freigesetzte Energieträgermengen

— eingesetzte Energieträgermengen mit 
negativen Vorzeichen

— SUM-ET als saldierte Energiemenge 
aus freigesetzten und eingesetzten 
Energieträgern SUM-ET kann positiv 
(Einsparung) oder negativ (Mehrver
brauch) sein.

Maßnahmekategorie 3

— eingesparte Energieträgermengen

— bei Wärmepumpeneinsatz die einge
setzte Elektroenergiemenge mit nega
tiven Vorzeichen

— Menge der eingesetzten Sekundärener
giearten entsprechend Buchst, q mit 
negativen Vorzeichen

— Wärmemenge aus Sekundärnutzung 
(WAE-AB), die nicht im Betrieb ein
gesetzt wird (ET-Nr. 49)


